
Voranschlag 

für das Finanzjahr

2023 

des Gemeindeverbandes 

Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Patsch

Politischer Bezirk: INNSBRUCK-LAND  Land: Tirol 

Mitgliedsgemeinden: Einwohner der Mitgliedsgemeinden lt. Volkszahl  
gem. § 10 Abs. 7 FAG 2017 zum 31.10.2021: 2245 EW 

Gemeinde Patsch 1105 EW 
Gemeinde Ellbögen 1140 EW 









Festsetzung des Voranschlages des Gemeindeverbandes StAV und StbVb Patsch 

Der Entwurf des Voranschlages vom 07.02.2023 für das Finanzjahr 2023 wurde in der Zeit vom 08. Februar 2023 bis 22. Februar 
2023 in der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages zur 
öffentlichen Einsicht erfolgte vom 02. Februar 2023 bis 23. Februar 2023. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. 
Der Voranschlag wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 01. März 2023 festgesetzt. Der Beschluss über die 
Festsetzung des Voranschlages wurde in der Zeit vom 01. März 2023 bis 15. März 2023 kundgemacht. 

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Verbandsversammlungssitzung vom 01. März.2023 : 

Anwesende: 
Bgm. DI Andreas Danler 
Bgm. Walter Kiechl, MSc 

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. 

Abstimmungsergebnis: 2 Jastimmen,  0 Neinstimmen 

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der 
Gemeinde Patsch veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung:
https://www.patsch.gv.at/Gemeindeamt/Informationen/Finanzdaten/StAV_und_StbVb_Patsch

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag 
von EUR 7.267,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

[Wenn der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 - Saldo 5) negativ 
ist, ist zusätzlich zu begründen, wie dieser negative Saldo abgedeckt werden soll.] 



Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Entgelt bzw. 
Mittelaufbringung 

Verbands- 
versammlungs- 

beschluss 

Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger Ust.) 

Dienstposten- und Stellenplan  
gem. § 91 TGO 2001

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der 
Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:

Patsch, am  

Der Verbandsobmann Der Finanzverwalter / Buchhalter

3 1. März 2023 
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